
An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftl. Angelegenheiten 
Referat für den 
gewerbl. Rechtsschutz 

Kohlmarkt 8 - 10 

1014 Wi e n 

Billt in dtr An',",or' dir 

Gnchiif'szahl ditst5 

Schrtibtns anführtn. 

f Retrifff GCJI: "t-Ei\lT\A.,Gk}-
Z, ..... ___ ._ .. .. ? _ .. . C:.b 'Q .•. { •.. 

Datum: 2 1. JAN.1988 

I Verteilt. �_2�n. 1988 l{,� C.{ 
. --_., 

Be t r e f f: E n t w u r f ein es HaI bl e i te r sc hut z g e se t z es; 11 �i{ 
Stellungnahme 

Zu Zahl 90.103 /13-GR / 87 

Gegen den übersandten Entwurf eines Halbleiterschutzgesetzes 

bestehen nur insoweit Bedenken, als die im § 4 Abs. 1 be

stimmte Frist von 15 Jahren als zu lang erscheint. Auch der 

Zeitpunkt der ersten Aufzeichnung wird nicht immer leicht 

beweisbar sein. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt�Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A. : 

~ 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n ' 

Landesamtsdirektor 
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